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Die Verordnung beinhaltet in der Regel die männliche Schreibform. Sie gilt sinnge-
mäss auch für das weibliche Geschlecht. 

 
 

Verordnung über Schulkostenbeiträge ausserhalb 
 

der obligatorischen Schulpflicht 
 
 

 1. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Zweck Art. 1 1 An Ausbildungen ausserhalb der obligatorischen Schulpflicht 
leistet die Gemeinde Wichtrach Schulkostenbeiträge gemäss den nach-
folgenden Bestimmungen. 
 
2 Die Beitragsleistungen beschränken sich auf Schulen innerhalb des 
Kantons Bern. Über begründete Ausnahmen entscheidet der Gemein-
derat. 
 
3 Vorbehalten bleiben kantonale Bestimmungen über Stipendien und 
Darlehen. 
 
 

Voraussetzungen Art. 2 1 Die Ausbildung muss während mindestens einem Jahr an ei-
nem Tag pro Woche besucht werden und ist pro Kind nur ein Mal mög-
lich. 
 
2 Die Ausbildung bildet eine Vorbereitung auf eine erste Berufslehre 
oder auf eine erste Mittelschulausbildung. 
 
 

Beitragsleistung 
und Indexierung 

Art. 3 1 Die Beiträge bemessen sich nach den finanziellen Verhältnis-
sen des Gesuchstellers und dessen Eltern. Massgebend ist das steuer-
bare Einkommen plus 5 % des steuerbaren Vermögens im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre. 
 
Steuerbares Einkommen und Vermögen der Eltern Gemeindebeitrag 

      
Fr. 0.00 bis Fr. 30'000.00 70 % 
Fr. 30'001.00 bis Fr. 40'000.00 60 % 
Fr. 40'001.00 bis Fr. 50'000.00 50 % 

 
2 Der prozentuale Anteil der Gemeinde wird nur an die Restkosten nach 
Abzug allfälliger Stipendien bezahlt, jedoch höchstens Fr. 6'000.00 je 
Schüler und Jahr. 
 
3 In Härtefällen kann der Gemeinderat einen zusätzlichen Beitrag bewil-
ligen. 
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Beurteilung Art. 4 1 Beitragsgesuche sind an die Finanzverwaltung Wichtrach zu 

richten, welche über die Beitragsleistung endgültig entscheidet. 
 
2 In Ausnahmefällen entscheidet der Gemeinderat. 
 
3 Für die Beurteilung des Beitragsgesuches müssen folgende Unterla-
gen beigelegt werden: 
a) Bestätigung der Schule über die Aufnahme des Schülers 
b) Kostenzusammenstellung des Schulgeldes 
c) Angaben über anderweitige Stipendienzahlungen 
 
 

Rückerstattung Art. 5 1 Sofern die Gemeinde einen Beitrag gemäss dieser Verordnung 
leistet oder geleistet hat, ist der Gesuchsteller verpflichtet, der Gemein-
de einen vorzeitigen Abbruch der Ausbildung zu melden. 
 
2 Bei vorzeitigem Abbruch der Ausbildung ist die Finanzverwaltung er-
mächtigt, den bereits geleisteten Beitrag ganz oder teilweise zurückzu-
fordern. 
 
3 Zu unrecht bezogene Beiträge sind zurückzuerstatten. 
 
 

 2. Schlussbestimmungen 
 
 

Inkrafttreten Art. 6 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft. 
 

 
 
So beraten und beschlossen an der Gemeinderatssitzung vom 18. Juni 2007 
 
 
3114 Wichtrach, 21. Juni 2007 
 
 
 GEMEINDERAT WICHTRACH 
 Der Präsident                        Die Sekretärin 
 
 
 
 Peter Lüthi                    Annalise Herzog-Jutzi 

 


